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Zweite Ordnung zur Änderung der Ordnung für die Prüfungen 

des bildungswissenschaftlichen Studiums zur Rahmenordnung für die Bachelorprüfungen 
innerhalb des Studiums für das Lehramt an Berufskollegs 

an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 
vom 31.10.2011 
vom 26.02.2014 

 
 
 
 
Auf Grund von § 1 Abs. 1 Satz 3 der Rahmenordnung für die Bachelorprüfungen an der Westfälischen Wil-
helms-Universität und der Fachhochschule Münster innerhalb des Studiums für das Lehramt an Berufskol-
legs mit einem Unterrichtsfach und einer beruflichen Fachrichtung vom 07. September 2011 (AB Uni 
2011/28, S. 2100 ff.), zuletzt geändert durch die Erste Änderungsordnung vom 14. November 2013 (AB Uni 
2013/41, S. 3261 ff.), hat die Westfälische Wilhelms-Universität Münster folgende Ordnung erlassen: 

 
 
 
 

Artikel 1 

Die Ordnung für die Prüfungen des bildungswissenschaftlichen Studiums zur Rahmenordnung für die Ba-
chelorprüfungen innerhalb des Studiums für das Lehramt an Berufskollegs an der Westfälischen Wil-
helms-Universität Münster vom 31.10.2011 (AB Uni 2011/31, S. 2336 ff.), zuletzt geändert durch die Erste 
Änderungsordnung vom 12.09.2012 (AB Uni 2012/28, S. 2420 ff.), wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 

Im „Anhang: Modulbeschreibungen“ wird die Beschreibung des Moduls „Einführung in die Grundfragen 
Beruflicher Bildung“ wie folgt gefasst: 
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Modultitel deutsch:  Einführung in die Grundfragen Beruflicher Bildung  

Modultitel englisch: Basics of Vocational Education 

Studiengang: Bildungswissenschaftlicher Studienanteil  
im Bachelor für das Lehramt an Berufskollegs (LABG 2009) 

 

1 Modulnummer:  EBB Status:  [x]  Pflichtmodul  [  ]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [  ] 1 Sem. 
[x] 2 Sem. 

empf. 
Fachsem.: 

2.+4. 

LP: 
7 

Workload (h): 
210 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 

1. V Einführung in die Berufspädagogik [x] P   [  ] WP 2 
30 h  

(2 SWS) 
30 

2. S Schule, Betrieb und Lehrberuf [x] P   [  ] WP 5 
30 h  

(2 SWS) 
120 

 

4 

Lehrinhalte:  
In dem Modul werden die organisierenden Prinzipien, die begrifflichen und rechtlichen Grundlagen und 
strukturellen Merkmale des deutschen Berufsbildungssystems behandelt.  
Berufliche Bildungsprozesse werden in der Perspektive des individuellen Lebenslaufes (berufliche Orien-
tierung, Berufsbiografie) diskutiert.   
Auf dieser Grundlage werden unter besonderer Berücksichtigung der beruflichen Integrationsförderung das 
berufliche Bildungsangebot für verschiedene Adressatengruppen sowie Konzepte und Verfahren der Quali-
tätsentwicklung in der beruflichen Bildung thematisiert.  
Die Studierenden lernen Prinzipien der Lehr-Lern-Organisation in der beruflichen Bildung kennen und set-
zen sich mit Fragen der analytischen, curricularen und didaktischen Gestaltung von beruflichen Bildungs-
angeboten auseinander.  
Berufsbild und Anforderungsstrukturen der Lehrtätigkeit an Berufskollegs werden vermittelt und ein Über-
blick über den Forschungsstand zur Belastung und Beanspruchung von Lehrkräften an berufsbildenden 
Schulen gegeben. Verfahren der Selbst- und Fremdevaluation werden in ihren Grundzügen und Anwen-
dungsmöglichkeiten vorgestellt. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden kennen die Institutionen, Strukturen und Kompetenzverteilung in der beruflichen Bildung 
und sind mit einschlägigen Grundbegriffen vertraut. Sie können Modelle der beruflichen Bildung nach ih-
ren wesentlichen Merkmalen unterscheiden und beurteilen. Sie sind in der Lage, die  Bedeutung berufli-
cher Bildungsprozesse für die biografische Entwicklung einzuschätzen.  
Die Studierenden können die Qualität beruflicher Bildung definieren und kennen einschlägige Forschungs-
ergebnisse zu den Qualitätsmerkmalen beruflicher Bildungsangebote.  
Sie kennen das Lernfeldkonzept als Prinzip der Lehr-Lern-Organisation in der beruflichen Ausbildung und 
können didaktisch-methodische Settings (z.B. Handlungsorientierung) einordnen und hinsichtlich ihrer zu 
erwartenden Effekte einschätzen.  
Die Studierenden kennen die Bedingungen und Anforderungen der Lernortkooperation sowie der Bildungs-
gang- und Teamarbeit in Berufskollegs. Sie können Verfahren der Selbst- und Fremdevaluation der Lehrer-
arbeit anwenden, die Aussagefähigkeit von Evaluationsdaten beurteilen und für die eigene Professionali-
tätsentwicklung nutzen. 
Die Studierenden können im Raum der Hochschule und im Wissenschaftsbereich kommunikativ und ko-
operativ Handeln; sie beherrschen elementare Formen wissenschaftlichen Argumentierens und Arbeitens. 
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6 

Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Neben der obligatorischen Vorlesung können die Studierenden zwischen verschiedenen Wahlpflichtsemi-
naren aus dem Lehrangebot der WWU und des IBL innerhalb des Moduls auswählen.  
Insgesamt wird eine Veranstaltung an der WWU und eine Veranstaltung am IBL gewählt. 
Wird eine Lehrveranstaltung von Lehrenden der WWU und des IBL in Kooperation angeboten, entscheidet 
der Student/die Studentin, ob die Veranstaltung als Anteil der FH oder der Universität behandelt werden 
soll. 

 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[x]  Modulabschlussprüfung      [  ]  Modulteilprüfungen   
  

8 

Prüfungsleistungen: 
Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw.  

Umfang 
Gewichtung für die 
Modulnote in % 

S: schriftliche Präsentation (P) oder  
Klausur (K) 

P: ca. 10 Seiten 
K: 90 Minuten 

100% 

 

  

9 
Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 
V: eine Studienleistung (z.B. Test)  

 

  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, 
d.h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Note des bildungswissenschaftlichen Studiums: 

54% (7/13) 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

--- 
  

13 
Anwesenheit: 

--- 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
Bildungswissenschaften im Zwei-Fach-Bachelor 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

NF Rahn   
Fachbereich 06 – Institut für Erziehungswissen-
schaft der WWU und IBL der Fachhochschule  

   

16 

Sonstiges: 
Erwartet wird die aktive Mitwirkung an den zum Modul gehörenden Lehrveranstaltungen bzw. die Vor- und 
Nachbereitung der Veranstaltungsinhalte. Das Modul wird kooperativ vom Fachbereich 06 der WWU und 
dem IBL der FH Münster verantwortet. Die Vorlesung sollte mind. begleitend mit dem Orientierungsprakti-
kum gehört werden.  
Das Modul  kann auch in einem Semester absolviert werden. 
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Artikel 2 

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft. 

 
(2) 1Diese Ordnung findet Anwendung für alle Studierenden, die seit dem Wintersemester 2013/14 im 

Bachelorstudiengang für das Lehramt an Berufskollegs an der Westfälischen Wilhelms-Universität 
immatrikuliert sind. 2Wenn vor dem Sommersemester 2014 bereits Studien- oder Prüfungsleistun-
gen in dem mit dieser Ordnung geänderten Modul angemeldet worden sind, findet diese Ände-
rungsordnung keine Anwendung. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Erziehungswissenschaft 
und Sozialwissenschaften (Fachbereich 06) vom 15.01.2014. 
 
Münster, den 26.02.2014      Die Rektorin 
 
        i. V.  
 
         Prof. Dr. Ursula Nelles 
 
 
 

 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über die Ver-
kündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die Bekanntmachung von Satzun-
gen vom 08. Februar 1991 (AB Uni 91/1), geändert am 23. Dezember 1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkün-
det. 
 
Münster, den 26.02.2014      Die Rektorin 
 
        i. V.  
 

Prof. Dr. Ursula Nelles 
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